
An die 
Gemeinde Sarntal
Kirchplatz 2
39058 Sarntal
 0471 623480
sekretariat@gemeinde.sarntal.bz.it 

Der/Die Unterfertigte   

Anschrift   

Gesetzliche/r Vertreter/in 

Telefonnummer   

E-Mail                             

an folgendem Tag  (Tag der Veranstaltung)

von  Uhr    bis  Uhr

im Zeitraum vom   bis                                                       (EH  )

Der/Die mietende Person/Verein/Körperschaft verpflichtet sich:
➢ Tische und Stühle selbst aufzustellen und wieder zurück zu stellen;
➢ Brandsicherheitswache durch die Feuerwehr (zu Lasten des Veranstalters) zu gewährleisten;
➢ Schäden, welche im Zusammenhang mit der Veranstaltung verursacht werden, gehen ausschließlich 

zu Lasten des Veranstalters. Dieser enthebt die Gemeinde Sarntal hiermit ausdrücklich von jeder 
diesbezüglichen Haftung;

➢ Den Anweisungen des Hausmeisters ist Folge zu leisten;
➢ Die Räume müssen sauber und ordentlich hinterlassen werden;
➢ Im benutzten Raum besteht absolutes Rauchverbot;
➢ Vor Beginn der Veranstaltung muss die Benutzungsgebühr entrichtet werden;

Wenn es sich um eine Veranstaltung handelt, für die eine Lizenz erforderlich ist, muss diese
mindestens 15 Tage vorher beim Lizenzamt der Gemeinde Sarntal (Tel. 0471 620750) angefordert
werden.

Sarnthein, am  Unterschrift

Gemäß und für die Zwecke der Artikel 12, 13 und 14 der EU-Verordnung 679/2016 finden Sie die Informationen zum Schutz 
personenbezogener Daten unter folgendem Link www.gemeinde.sarntal.bz.it/Verwaltung/Web/Datenschutz     konsultiert werden.

EX-Musikprobelokal  -  Gesuch um Benutzung 

Art der Veranstaltung 

http://www.gemeinde.sarntal.bz.it/Verwaltung/Web/Datenschutz
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